
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Sander Gourmet GmbH 

§ 1 GELTUNG 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Sander Gourmet GmbH (folgend: 
Verkäufer) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese 
sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend 
auch „Käufer“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließt. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten mit Ausnahme von § 1 Abs. 2 
nicht, wenn der Käufer bei Abschluss des Vertrages mit dem Verkäufer als Verbraucher i.S. 
des § 13 BGB handelt. 

§ 2 ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS 

(1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Zugang annehmen. 

(2) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (zB. Gewichte, 
Maße) sowie unsere Darstellungen desselben (zB. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 
annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 
oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

§ 3 LEISTUNGEN NACH ANGABEN DES KÄUFERS 

Sofern Leistungen nach Angaben oder Vorgaben des Käufers erbracht werden 
(insbesondere eine Produktion nach Mustern oder Rezepturen des Käufers) gilt folgendes: 

a) Die Beschaffenheit der vom Käufer gegenüber dem Verkäufer abgenommenen 
Musterserie gilt als vereinbarte Beschaffenheit. 

b) Der Käufer sichert zu, dass die Ausführung des Auftrags durch den Verkäufer keine 
Schutzrechte Dritter verletzt. Der Käufer stellt den Verkäufer von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die auf einer Verletzung von Schutzrechten Dritter aufgrund der 
vertragsgemäßen Ausführung des Auftrags des Käufers resultieren. Weitergehende 
Ansprüche des Verkäufers bleiben unberührt. 

§ 4 PREISE, LIEFERKOSTEN UND ZAHLUNG 

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, 
etwaiger Pfandkosten (insbesondere für E2-Transportkisten und Paletten) sowie bei 
Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

(2) Die Kosten für die im Einzelfall vereinbarte Lieferung der Ware an einen anderen als den 
Erfüllungsort (§ 6 Abs. 1 dieser AGB) betragen vorbehaltlich einer anderweitigen 
Vereinbarung: 



(a) bei Lieferungen an eine in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Belgien, den 
Niederlanden oder Luxemburg liegenden Adressen: der Verkäufer ist zur Berechnung 
einer Versandkostenpauschale in Höhe von EUR 30,00 pro Lieferung berechtigt; 
abweichend hiervon erfolgen Lieferungen mit einem Gewicht von 50 oder mehr kg mit 
einer Versandkostenpauschale in Höhe von EUR 10,00. 

(b) bei Lieferung an eine außerhalb der in lit. (a) genannten Staaten: Die Lieferkosten 
ergeben sich aus der gesondert zu treffenden Vereinbarung. 

(3) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und 
die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei 
Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers (jeweils abzüglich eines vereinbarten 
prozentualen oder festen Rabatts). 

(4) Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn Tagen ohne jeden Abzug fällig, sofern 
nicht etwas anderes in Textform (§ 126b BGB) vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der 
Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. 

(5) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers oder die Zurückbehaltung von 
Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

(6) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach 
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
Käufers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 
Forderungen des Verkäufers durch den Käufer aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 
gefährdet wird. 

(7) Soweit bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren durch 
uns zum Gegenstand hat, ein bestimmter Preis bei Vertragsabschluss bereits vereinbart 
wird, bleiben Preiserhöhungen wegen nachträglicher Veränderungen der Marktpreise oder 
Kosten, z.B. durch höhere Gewalt, Erhöhung von Steuern, Zöllen, sonstigen Abgaben, 
Einkaufs- oder Untersuchungskosten, Frachten, Umschlags- oder Lagerkosten oder 
Wechselkursänderungen, vorbehalten. Eine Preiserhöhung kommt nur in Betracht, wenn 
sich unter Berücksichtigung aller dieser Kostenfaktoren insgesamt eine Kostenerhöhung 
ergibt. 

(8) Abs. (7) gilt entsprechend bei einem Vertragsverhältnis, das Ware zum Gegenstand hat, 
die erst nach Ablauf von vier Monaten nach Vertragsschluss oder später geliefert werden 
soll. 

(9) Tritt nach vorstehenden Regeln (Abs. 1 und 2) eine Erhöhung des vereinbarten Preises 
um mehr als 20 % ein, ist unser Vertragspartner zum Rücktritt bzw. im Falle des Abs. (1) 
sowie bei sonstigen Dauerschuldverhältnissen zur Kündigung zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Preisänderung berechtigt. 

§ 5 LIEFERUNG UND LIEFERZEIT 

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk. 

(2) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen 
gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester 
Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich 
Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 



(3) Versandweg und -mittel sind, wenn nicht in Textform (§ 126b BGB) anderes vereinbart, 
der Wahl des Verkäufers überlassen. 

(4) Der Verkäufer kann vom Käufer eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 
eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem 
der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht 
nachkommt. 

(5) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, 
soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
nicht vorhersehbare Ereignisse verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten 
hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

(6) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer 
im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der 
restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher 
Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen. 

(7) Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine 
Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des 
Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen beschränkt. 

§ 6 ERFÜLLUNGSORT, VERSAND, VERPACKUNG, GEFAHRÜBERGANG, 
ABNAHME 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des 
Verkäufers, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des 
Verkäufers. 

(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Käufer 
über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand oder 
die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr 
von dem Tag an auf den Käufer über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und 
der Verkäufer dies dem Käufer angezeigt hat. 

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch den Verkäufer 
betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden 
Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. 

(5) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf 
seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder 
sonstige versicherbare Risiken versichert. 

§ 7 GEWÄHRLEISTUNG, SACHMÄNGEL 

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. 

(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung sorgfältig zu 
untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel als vom Käufer genehmigt, wenn 
dem Verkäufer nicht binnen zwei Werktagen nach Ablieferung eine Mängelrüge in Textform 
(§ 126b BGB) zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom 



Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge dem Verkäufer nicht binnen zwei Werktagen nach 
dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte. 

(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner Wahl 
zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des 
Fehlschlagens kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen 
mindern. 

(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Käufer unter den in § 
8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers den 
Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch 
unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. 

(7) Soweit ein Mindesthaltbarkeitsdatum für die Ware vereinbart ist oder auf dem 
Warenetikett aufgedruckt ist, gewährleistet der Verkäufer die Haltbarkeit der Ware bis zu 
dem angegebenen Datum unter der Voraussetzung, dass der Käufer die auf dem 
Warenetikett angegebenen Lagerbedingungen unterbrechungsfrei eingehalten hat. Die 
Beweislast hierfür trägt der Käufer. 

§ 8 HAFTUNG AUF SCHADENSERSATZ WEGEN VERSCHULDENS 

(1) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, 
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter 
Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 
8 eingeschränkt. 

(2) Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

(3) Soweit der Verkäufer gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist 
diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche 
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder voraussehen musste. 

(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für 
Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 
EUR 2,5 Mio. je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem 
Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 

(6) Soweit der Verkäufer beratend tätig wird und diese Beratung nicht zu dem von ihm 
geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehört, geschieht dies unentgeltlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen 
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 9 EIGENTUMSVORBEHALT, WEITERVERKAUF 



(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils 
bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus 
der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung. 

(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach den 
nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste 
Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt. 

(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer nach Maßgabe 
der auf dem Etikett der Ware angegebenen Lagerbedingungen. 

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 

(5) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt 
sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber an den Verkäufer 
ab. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen 
Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. 

(6) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder 
Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 
50 % übersteigt. 

(7) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere 
Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die 
Vorbehaltsware herauszuverlangen. 

(8) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der vom Verkäufer erworbenen Ware an Dritte, die 
nicht Endverbraucher der Ware sind, nur mit vorhergehender schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers berechtigt. Vorstehender Satz gilt nicht, wenn die vom Käufer erworbene Ware 
und/oder deren Verpackung vertragsgemäß unter Verwendung einer Marke oder 
Verkaufsbezeichnung oder der Firma des Käufers gestaltet wird. 

 

§ 10 ENERGIEPAUSCHALE FÜR LIEFERUNGEN  

 
(1) Der Verkäufer ist berechtigt, zusätzlich zu den vereinbarten Lieferkosten eine 
Energiepauschale in Form einer variablen Anlieferpauschale zu erheben, wenn sich der 
Diesel-Endverbraucherpreis brutto erhöht. Die Höhe der Energiepauschale richtet sich nach 
der zum Zeitpunkt der Lieferung maßgeblichen Preisentwicklung und wird basierend auf 
Referenzdaten von www.mehr-tanken.de/aktuelle-spritpreise/ ermittelt. 
 
(2) Die Energiepauschale wird separat auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit Fälligkeit 
der jeweiligen Rechnung zu zahlen. 

 
 
(3) Die Höhe der Energiepauschale ergibt sich aus folgender Staffelung: 
 

 
 



Dieselpreis 
in € je Liter 

Bis  
1,79 € 

1,80 € - 
1,89 € 

1,90 € - 
1,99 € 

2,00 € - 
2,09 € 

2,10 € - 
2,19 € 

2,20 € - 
2,29 € 

2,30 € - 
2,39 € 

2,40 € - 
2,49 € 

fortlaufend 

Pauschale 0,00 €  1,10 € 2,20 € 3,30 € 4,40 € 5,50 € 6,60 € 7,70 € … 

Beispiel: Beträgt der Dieselpreis 2,12 EUR brutto, liegt die Pauschale bei 4,40€ pro Auftrag. 

 
 
(5) Die Energiepauschale gilt für alle Aufträge und Verträge die ab dem 05.05.2026 
geschlossen/ in Auftrag gegeben werden. Eine gesonderte Ankündigungsfrist ist nicht 
erforderlich. 
 
(6) Sofern gesetzliche oder politische Entlastungsmaßnahmen in Kraft treten, die die 
Kostenbelastung durch gestiegene Dieselpreise vollständig oder teilweise kompensieren, 
wird der Verkäufer die Energiepauschale entsprechend anpassen oder ganz entfallen lassen 

 

§ 11 HÖHERE GEWALT 

(1) Keine Partei ist verantwortlich für eine Verzögerung oder ein Versäumnis bei der 
Erfüllung ihrer vertragsgemäßen Verpflichtung, falls dieser Verstoß durch ein Ergebnis 
höherer Gewalt verursacht wurde. 

(2) Höhere Gewalt meint ein unvorhersehbares Ereignis außerhalb der angemessenen 
Kontrolle der betroffenen Partei. Höhere Gewalt umfasst dabei unter anderem Feuer, 
Überschwemmung, Missernten, Erdbeben, Explosionen, Krankheiten, Seuchen, Epidemien, 
Pandemien, Krieg sowie die daraus resultierenden Folgen, Verkehrsbehinderungen, 
Aufstände, Streiks, Aussperrungen, Rohstoffmangel, Frachtembargos und Eingriffe durch 
den Staat oder andere Behörden. 

(3) Falls ein Ereignis höherer Gewalt auftritt, benachrichtigt die betroffene Partei 
unverzüglich die andere Partei darüber (möglichst in schriftlicher Form). 

(4) Sollte ein Ereignis der Höheren Gewalt zu Kostensteigerungen des Verkäufers führen, so 
ist dieser dazu berechtigt, eine Preisanpassung gemäß § 4 oder § 10 dieser AGBs gegen 
den Kunden geltend zu machen. 

(5) Das Ereignis höhere Gewalt berechtigt den Kunden nicht zur Stornierung von Aufträgen, 
die bereits vergeben wurden. Falls das Ereignis höhere Gewalt mehr als 60 Tage andauert, 
hat jede Partei das Recht, den Vertrag durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Keine Partei ist berechtigt, Schadensersatz oder andere 
Kosten jeglicher Art aufgrund dieser Kündigung zu verlangen. 

§ 12 GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL, SALVATORISCHE KLAUSEL 

(1) Ist der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland 
keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus 
der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer nach Wahl des 
Verkäufers Wiebelsheim oder der Sitz des Käufers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist in 
diesen Fällen jedoch Wiebelsheim ausschließlicher Gerichtsstand. 

(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken 
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen 



als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

Stand: gültig ab 15.05.2026 


